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lungen die Ämter informieren». Sozialhil-
femissbrauch müsse bekämpft werden.
Trotzdem warnt er davor, das Amtsge-
heimnis zu verteufeln, «denn es hat auch
einen wichtigen und hohen Wert». Es sei
nun Sache des Kantonsrats, bei der Be-
handlung der Initiative einen sinnvollen
Mittelweg zu finden.

Beim Stadtzürcher Sozialdepartement
hätte man kein Problem damit, wenn Poli-
zei und Untersuchungsbehörden Informa-
tionen weiterleiten. Das geschehe schon
jetzt im Einzelfall. Meldungen von Dritt-
personen, so die Informationsbeauftragte
Christina Stücheli, leite man den neuen
Sozialinspektoren weiter. Sie erwähnt
aber auch, dass das Departement von Ge-
setzes wegen verpflichtet sei, Sozialhilfe
auch Personen auszuzahlen, die gegen das
Gesetz verstossen haben: «Sozialhilfe ist
nicht vom Leumund abhängig.»

Die SVP reicht den Vorstoss am 20. Au-
gust ein. Für eine vorläufige Unterstüt-
zung braucht er 60 Stimmen. Dann wird er
von einer Kantonsratskommission behan-
delt und kommt nochmals vor den Rat.

bei Verdacht auf Sozialhilfemissbrauch
informieren. Dies im Gegensatz beispiels-
weise zu Steuerdelikten oder bei Fällen
von Kindsmissbrauch, bei denen schon
bei begründetem Verdacht eine Anzeige-
pflicht besteht.

Für Staatsanwalt Christophe Bodmer,
Leiter der Abteilung organisierte Krimina-
lität, geht die parlamentarische Initiative
zu weit. Er ist unglücklich über die Formu-
lierung, dass das Amtsgeheimnis schon bei
«unwahren und unvollständigen Anga-
ben» des Sozialhilfebezügers gelockert
werden kann. Seiner Meinung nach
müsste zumindest der Verdacht auf ein
Verbrechen oder Vergehen bestehen. Er
sieht auch nicht ein, warum Polizei und
Untersuchungsbehörden bei einer Miss-
brauchsvermutung nur die Sozialbehör-
den informieren können sollen, nicht aber
auch andere staatliche Einrichtungen wie
etwa IV, Suva oder AHV.

Strafrechtsprofessor und SP-Kantonsrat
Daniel Jositsch hat aus «strafrechtlicher
Sicht keine Bedenken, wenn sich bei er-
heblichem Verdacht auf strafbare Hand-

troffene Person ihre Einwilligung gibt
oder wenn sie ihre Daten allgemein zu-
gänglich gemacht hat. Das heisst, Polizei
und Untersuchungsbehörden dürfen
nicht von sich aus die Fürsorgebehörden

verfahren einleiten können. Dafür ver-
langt die SVP Änderungen im Strafpro-
zessrecht und im Sozialhilfegesetz.

Fraktionschef Alfred Heer (Zürich) be-
zeichnete es als «Frivolität», dass eine
dem Amtsgeheimnis unterstehende Be-
hörde einer anderen Behörde nur dann
Auskunft erteilen dürfe, wenn eine gesetz-
liche Grundlage dies speziell regle. Davon
profitierten «schamlose, rücksichtslose
und kriminelle Schmarotzer», sagte er.
Sein Bülacher Ratskollege Claudio Schmid
sagte, die Behörden würden den Daten-
schutz höher gewichten als die Bekämp-
fung des Sozialhilfebetrugs.

Gesetzliche Grundlage fehlt

Nach dem heute gültigen Datenschutz-
gesetz dürfen Ämter Personendaten nur
weitergeben, wenn eine gesetzliche
Grundlage besteht oder bei folgenden
drei Spezialfällen: Wenn die Daten für
den Empfänger «im Einzelfall zur Erfül-
lung seiner öffentlichen Aufgaben not-
wendig sind» (Amtshilfe); wenn die be-

Sozialhilfemissbrauch: SVP für einmal nicht allein
Die SVP will den Datenschutz
bei mutmasslichen kriminellen
Sozialhilfebezügern lockern –
ein Vorstoss in die richtige
Richtung, sagen Fachleute.

Von Stefan Hohler

Zürich. – Auf Medienberichte, wonach je-
der vierte Drogendealer Sozialhilfe be-
zieht (TA vom Dienstag), hat die kanto-
nale SVP schnell reagiert: Gestern Mitt-
woch stellte sie an einer Pressekonferenz
eine parlamentarische Initiative vor, wel-
che den Datenschutz lockern will. Die SVP
möchte Polizei und Untersuchungsbehör-
den verpflichten, bei begründetem Ver-
dacht auf Sozialhilfemissbrauch die Für-
sorgebehörden zu informieren. Umge-
kehrt sollen auch die Fürsorgebehörden
bei Verdacht auf Missbrauch verpflichtet
werden, Polizei und Untersuchungsbehör-
den zu orientieren, damit diese ein Straf-

S T I C H W O R T

Amtsgeheimnisverletzung
Die Amtsgeheimnisverletzung ist im
Strafgesetzbuch geregelt. Sie wird als
Vergehen bewertet, liegt also zwi-
schen Übertretung und Verbrechen.
Das Strafmass kann eine Freiheits-
strafe von bis zu drei Jahren oder
eine Geldstrafe sein. Fast immer wer-
den Geldstrafen ausgesprochen.
Dass Amtsgeheimnisverletzungen in
letzter Zeit häufiger verfolgt werden,
hängt damit zusammen, dass in der
Verwaltung immer mehr oft auch un-
wichtige Informationen als Amtsge-
heimnis taxiert werden. (hoh)

übernehmen, in eine Schwesterngemein-
schaft in Brasilien wechseln – oder ins
«wirkliche Leben» austreten wollte.

Das wirkliche Leben kommt ihr heute
manchmal unwirklich vor: «Wo ränsch
eigentli hi?» Sie arbeitet als Geschäftslei-
terin einer sozialen Institution, lebt mit
einer Freundin zusammen und denkt viel
nach. «Ich habe in der religiösen Welt zu
meinen Fragen keine Antworten gefun-
den.» Weil man nie etwas in Frage gestellt
habe. Sie strafft die Schultern fast kämpfe-
risch, wenn die Rede auf die jüngsten Ent-
scheide von Papst und Kurie kommt. «Ich
verstehe diese strenge Haltung nicht, die
sich über alles Menschliche hinwegsetzt.»
Dann blitzt Schalk auf: «Ich habe schon als
Nonne Frömmler kaum ertragen.» Wieder
ernst: «Wenn die Religion den Lauf der
Geschichte nicht einbezieht, kann sie nicht
zeitgemäss sein.»

Mit ihren Ex-Schwestern fühlt sie sich
immer noch verbunden. Sie wechselt
Briefe mit ihnen – «sie sind zufrieden». Sie
hat sie auch besucht. Ohne Ordenstracht.
Die Frauen haben auf ihr Aussehen nicht
reagiert. Über gewisse Dinge spricht man
nicht. «Aber sie haben mich sehr herzlich
empfangen, mir sogar gesagt, dass sie mich
vermissen, mir keine Vorwürfe gemacht.»
Auch andere Leute, die sie als Nonne
gekannt haben, reagieren verständnisvoll
oder nehmen den Wandel stillschweigend
hin. «Niemand hat mir ins Gesicht gesagt:
Wie konntest du nur! Das hätten wir von
dir nicht gedacht.»

«Beide Leben gehören zu mir»

Wie seltsam muss ihre Welt sein. Vor
zwanzig Jahren hatte sie die Zeit angehal-
ten. Nun ist sie wieder aufgesprungen.
Zwei völlig unterschiedliche Leben hat sie
gelebt: Eines als Kind und Jugendliche, ei-
nes als Nonne. Und jetzt ist sie unterwegs
in die Gegenwart einer vierzigjährigen
Frau. «Beide Leben gehören zu mir.» Doch
manchmal fühle sie sich schon fremd. «Ich
kann für mich nicht Kleider posten, weiss
nicht, was mir steht.» Im Restaurant wisse
sie nie, was sie bestellen wolle. «Ich bin
nicht gewohnt, eine Auswahl zu haben.»
Wenn sie den Bus oder die Bahn nimmt,
studiert sie zuvor haargenau die Fahr-
pläne, weil sie sich spontan nicht zurecht-
findet. «Ich bin daran, mich zu orientieren.
Doch nicht alle Menschen sind ein Leben
lang unterwegs?»

die nicht gut katholisch sind.» Zur Sorge
kamen Zweifel: nicht an Gott, sondern an
dem, was die Kirche aus ihm macht.

Manchmal nimmt ihre Sprechweise ei-
nen fast kindlich widerspenstigen Klang
an. Zum Beispiel, wenn sie etwas sagt, was
einer Nonne nicht anstehen mag. «Plötz-
lich wusste ich, das will ich nicht mehr.»
Es ging auch nicht mehr. Das Kloster
wurde aufgehoben, weil der Nachwuchs
fehlte. Die Oberin fand für ihre Mit-
schwestern Platz in einem Ordenshaus in
Deutschland. Sie selbst fühlte sich plötz-
lich «ungeheuer frei. Ich konnte ganz an-
ders atmen». Damals war ihr noch nicht
klar, ob sie eine Aufgabe im Mutterhaus

Eine vierzigjährige Frau verlässt
das Kloster, in dem sie zwanzig
Jahre, zuletzt als Oberin, gelebt
hat. Jetzt ist sie unterwegs in
die Gegenwart.

Von Helene Arnet

Zürich. – Wie sieht die Frau ohne Schleier
und in Hosen statt in Ordenstracht aus?
Jünger. Die Haare schlicht, kurz geschnit-
ten. Spontan ist sie nicht wieder zu erken-
nen, doch dann leuchtet ein verschmitztes
Lächeln in ihren Augen auf. Das hatte sie
schon als Nonne. Die vierzigjährige Frau
war bis vor kurzem Oberin eines Frauen-
klosters im Raum Zürich. Vor wenigen Wo-
chen kam von der Kurie in Rom der Brief
mit der trockenen Mitteilung, dass sie von
ihren Gelübden entbunden sei und der Or-
den ihr gegenüber keine Verpflichtungen
mehr habe. Weshalb sie das Kloster verlas-
sen wolle, interessierte weder ihr Mutter-
haus noch Rom. Doch da stand noch, dass
man sie ins Gebet einschliessen werde.

Sie spricht immer noch von «wir»,
wenn sie den Orden und das Kloster
meint. Sie ist nach zwanzig Jahren Kloster-
leben erst daran, sich als «Ich» kennen zu
lernen. «Ich liebe das Wasser», eine
Schifffahrt auf dem Greifensee mache sie
unglaublich zufrieden. «Es ist schön, ein-
fach ins Gras zu sitzen, ohne sich darum zu
scheren, ob sich das ziemt oder nicht.»
Früher, noch als Schwester, sei sie zuwei-
len in ein auswärtiges Hallenbad schwim-
men gegangen, habe sich heimlich bei
einer Freundin umgezogen. Manchmal, da
frage sie sich, weshalb sie das Leben im
Kloster so lange ausgehalten habe. Ja nicht
einmal unglücklich war dabei.

Die Kirche versprach Geborgenheit

Sie war erst zwanzig Jahre alt, als sie sich
im Kloster meldete und von einer mütter-
lichen Oberin empfangen wurde. Erlebt
hatte sie damals schon mehr, als sie ver-
kraften konnte. Die Mutter war an Brust-
krebs elend gestorben. Der Vater zerbrach
daran. In der Handelsschule zeigte man
kein Verständnis für ihre schwierige Situa-
tion. Als sie wegen der Beerdigungsvor-
bereitung eine Semesterprüfung verpasst
hatte, schrieb der Lehrer ihr eine Eins. Die

Frauenärztin ihrer Mutter erklärte ihr ohne
Vorbereitung, wie gross das Risiko sei,
dass sie selbst an Brustkrebs erkranke. «Da
wusste ich – eine Familie will ich nie haben,
nicht dass mein Mann und meine Kinder
dasselbe durchmachen müssen wie wir.»
Ein Mensch hat sich um sie gekümmert:
Die Pfarrköchin. Und der Ortspfarrer sei
nett gewesen. «In mir entstand im Zusam-
menhang mit der Kirche das Gefühl von
Geborgenheit.»

«Die zwanzig Jahre im Kloster kommen
mir kurz vor.» Zeitlose Jahre. Tag für Tag
gut strukturiert. Eine Gemeinschaft von
zwölf Schwestern, sie mit Abstand die
jüngste. Erst hat sie gebügelt, abgewa-

Nonne kehrt dem Klosterleben nach zwanzig Jahren den Rücken

schen, geputzt, abgestaubt. Jahrelang.
«Niemand hat sich gefragt, welchen Platz
ich in der Gemeinschaft einnehmen
könnte oder möchte.» Doch gaben ihr alle
zu verstehen, dass man sie brauche. Die
Umstände brachten es mit sich, dass sie
relativ unvermittelt Oberin der Glaubens-
gemeinschaft wurde. Bald fand sie kaum
mehr Ruhe im Gebet. Meist plagten sie die
Sorgen um die Zukunft ihrer Gemein-
schaft. Ihr fröhliches, offenes und eigen-
ständiges Naturell kam ihr in der Situation
zugute. Sie stellte weltliches Personal ein,
das zwar sehr professionell, aber nicht für
Gottes Lohn arbeitete. Aus dem Mutter-
haus aber kam der Befehl: «Alle entlassen,
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Von den Ordensgelübden entbunden: «Plötzlich wusste ich, das will ich nicht mehr.»

Arbeitsplätze: Im Glattal und im

Limmattal sind in den letzten 20 Jahren

am meisten neue Stellen entstanden. 10

Bellevue: Ivan Sterzinger

und Klemens Wempe –

die Professoren des Rap. 16

Schneckenplage: Die unliebsamen

Gäste im Garten einfach mit der

Schaufel halbieren, rät der Experte. 11


